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Betreff:   
Redaktionelle Anpassung des Beschlusses zur Beschleunigung der Jahresabschlüsse Vorlage 
26/2024 
 
Sachverhalt: 
 
Mit dem oben genannten Beschluss hat die Gemeinde Sande die 
Vereinfachungsmöglichkeiten des Gesetzes zur Beschleunigung kommunaler Abschlüsse 
dahingehend genutzt, dass auf die Erstellung des Anhanges bis 2022 verzichtet werden soll.  
 
Der Beschlussvorschlag hat jedoch nicht explizit das Jahr des Beginns der Anwendung der 
Vereinfachungsregelung genannt. Das Rechnungsprüfungsamt bittet nun mehr darum, dass 
der Rat der Gemeinde Sande den betreffenden Beschluss dahingehend konkretisiert, in dem 
das Jahr des ersten vereinfachten Jahresabschlusses explizit erwähnt wird.  
 
Des Weiteren bittet das Rechnungsprüfungsamt darum, die Vereinfachungsregelungen erst 
ab dem Jahresabschluss 2012 anzuwenden, da ein Großteil der Prüfung für den vollständigen 
Jahresabschluss bereits erfolgt ist und nur dann eine kurzfristige Erstellung des 
Jahresabschlussprüfungsberichtes erfolgen kann. Das Rechnungsprüfungsamt hat in Aussicht 
gestellt, dass dann wahrscheinlich auch eine Beschlussfassung in der Ratssitzung im Oktober 
diesen Jahres erfolgen kann.  
 
Um eine möglichst kurzfristige Beschlussfassung herbeiführen zu können, empfiehlt die 
Verwaltung, diesem Ansinnen zuzustimmen. Allerdings würde die dadurch resultierende 
kurze Zeitschiene für die Endprüfung des Jahresabschlusses keine Behandlung des 
Jahresabschlusses im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften ermöglichen.   
 
Nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt kann die Konkretisierung des 
Beschlusses 26/2024 auch im Zuge des Beschlusses über den Jahresabschluss 2011 erfolgen.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften stimmt zu, in die 
Beschlussvorlage über die Feststellung des Jahresabschlusses 2011 die Konkretisierung des 
Beschlusses über die Anwendung der Vereinfachungsmöglichkeiten des Gesetzes über die 



Beschleunigung kommunaler Jahresabschlüsse (Vorlage 26/2024) dahingehend 
aufzunehmen, dass auf die Erstellung des Anhangs ab dem Jahresabschluss für das Jahr 2012 
abgesehen wird.  
  
  
   
 
 
 
 
 

Kroll   Eiklenborg 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
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